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D S T G – I N F O 

Im Rundschreiben IV Nr. 52/2020 vom 19.06.2020 hat die Senats-                
verwaltung für Finanzen zu arbeits- und dienstrechtlichen Aspekten beim 
Umgang mit Corona in Bezug auf Auslandsreisen Stellung genommen: 

 

Der dbb beamtenbund und tarifunion berlin nimmt dazu wie folgt Stellung: 

„Aus tarifvertraglicher Sicht ist die Einschätzung sicherlich zutreffend, dass der Arbeitsausfall infolge angeordneter 
Absonderung nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet i.S. der SARS-CoV2-Eindämmungsmaßnahmenverord-
nung keinen Anspruch auf Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung der Bezüge nach § 19 TV-L auslöst und dass der 
dortige Katalog den allgemeinen Tatbestand der vorübergehenden Verhinderung gem. § 616 BGB  ersetzt. Aller-
dings müsste in einem solchen Fall ein Entschädigungsanspruch gemäß § 56 Infektionsschutzgesetz in Höhe des 
Verdienstausfalls geltend gemacht werden können. Die im Rundschreiben weiter aufgeworfene Frage, ob eine 
Reise in ein Risikogebiet eine schuldhafte Verletzung einer arbeitsvertraglichen Nebenpflicht darstellt, erscheint 
ohne weitere Anhaltspunkte über Kenntnis des Risikos und der Beweggründe für eine solche Reise doch eher 
zweifelhaft. 

Für Beamtinnen und Beamte wird klargestellt, dass bei Buchung bzw. bei Antritt einer privaten Reise in das Aus-
land oder in Risikogebiete zu einem Zeitpunkt, in dem der dem Beamten bekannt bzw. bekannt sein müsste, dass 
sich unmittelbar nach Reiserückkehr eine Zeit der häuslichen Quarantäne anschließt und die Quarantänezeit über 
die Zeit des genehmigten Erholungsurlaubs hinausgeht, für die Zeit der Quarantäne Urlaub, Abbau von Mehrar-
beit oder Gleittage beantragt werden müssen. Alternativ sollen die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens oder der 
Wahrnehmung von Telearbeit während der Zeit der häuslichen Quarantäne, die nicht von dem Erholungsurlaub 
gedeckt sind, geprüft werden. Insoweit bestehen nach unserer Einschätzung keine Bedenken. Wer in dem Wissen, 
dass im Anschluss an eine privat gebuchte Auslandsreise eine Quarantäne verpflichtend ist (§ 19 SARS-CoC-2      
EindmaßnV), diese Reise antritt, der muss die Folgen der Quarantäne in Kauf nehmen und dafür Urlaub, Abbau 
von Mehrarbeit oder Gleittage einsetzen. Das gilt auch vor dem Hintergrund, dass die Möglichkeiten von Tele-
arbeit oder mobilem Arbeiten zumindest geprüft werden sollen. Für ein entschuldigtes Fernbleiben vom Dienst 
unter Fortzahlung der Bezüge besteht nach unserer Auffassung in diesen Fällen kein „Raum“ (Anm.DSTG) […]. 
Geregelt wird zudem, dass die Dienststellen zu prüfen haben, ob für Beamte, die sich nach § 19 SARS-CoV-2 Ein-
dmaßnV unmittelbar nach Rückreise aus dem Ausland grundsätzlich in häusliche Quarantäne zu begeben haben, 
eine Ausnahme nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 SARS-CoV-2 EindmaßnV zu bescheinigen sein könnte. Auch das ist nach 
unserer Einschätzung nicht zu beanstanden." 

 

 

 

 

D S T G – I N F O 

Corona – Klarstellung des dbb berlin zu Quarantäne 
nach Urlaubsreisen 

Treten Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer eine Urlaubsreise 
in eine Region/ein Land zu dem Zeitpunkt an, zu dem eine Rechts-
vorschrift in unmittelbarem Anschluss an die Rückreise eine häus-
liche Quarantäne anordnet, so wäre zu prüfen, ob die Arbeitneh-
merin bzw. der Arbeitnehmer während der häuslichen Quaran-
täne – soweit sie nicht durch den genehmigten Erholungsurlaub 
abdeckt ist – nicht per Telearbeit, Homeoffice oder anderweitig 
ihre bzw. seine arbeitsvertraglich geschuldeten Pflichten (z. B. 
durch Abbau Überstunden, Mehrarbeit) erfüllen kann. Nach dem 
arbeitsrechtlichen Grundsatz „ohne Arbeit kein Lohn“ besteht 
während einer Quarantänezeit in unmittelbarem Anschluss an die 
private Urlaubsreise ohne Weiteres kein Anspruch auf Fortzah-
lung des Entgelts…. 

Wird eine Reise aber zu einem Zeitpunkt gebucht bzw. unternom-
men, in dem der Beamtin oder dem Beamten bekannt ist bzw. 
bekannt sein müsste, dass sich aufgrund einer Rechtsvorschrift 
unmittelbar nach Reiserückkehr eine Zeit der (häuslichen) Qua-
rantäne anschließt und die Quarantänezeit über die Zeit des ge-
nehmigten Erholungsurlaubs hinausgeht, ist das bei einer Beam-
tin oder einem Beamten des Landes Berlin eine eigenverantwort-
liche Entscheidung, deren Folgen sie oder er selbst tragen muss. 
[…] Beamtinnen und Beamte, die sich trotz Kenntnis dieser Be-
schränkung privat ins Ausland oder ein Risikogebiet begeben, 
müssen für diesen nicht durch den bereits genehmigten Erho-
lungsurlaub abgedeckten Zeitraum der Quarantäne Urlaub, Ab-
bau von Mehrarbeit oder Gleittage beantragen.... 

Aktuelle Reisewarnungen finden Sie auf den Homepages 
des Robert Koch Institut und des Auswärtigen Amtes: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuarti-
ges_Coronavirus/Transport/Info_Reisende_Tab.html 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicher-
heit/covid-19/2296762 

 

Folgen Sie der DSTG Berlin auf Facebook  
 www.facebook.com/DahinterStehenTausendeGesichter-

Berlin 
 

Alle Informationen finden Sie auch auf der Homepage 
der Berliner Steuergewerkschaft: 

 www.dstg-berlin.de 

mailto:info@dstg-berlin.de

